


Schwierige

Verhaltensauffällige

Verhaltensoriginelle

Systemsprenger

viele Begriffe - wie sieht 

der Lösungsweg aus?

Einführung      Begriffe helfen nicht weiter 



Kinder und Jugendliche haben ein Recht 

auf  nachvollziehbare  Förderung  ihrer  Entwicklung zur  eigenverantwortlichen, 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit  (§ 1 SGB VIII) 

Erziehung bedeutet

Kinder/Jugendliche in ihrer Persönlichkeit annehmen, ihre persönliche Entwick-

lung unterstützen und  fördern. Sie soll Orientierung bieten durch  Zuwendung  

und durch Grenzsetzung ohne Gewalt → das s.g. Gewaltverbot gilt seit 2000 !

Grundlage  ist  die  Erziehungsethik,  die  bisher  nicht   ausformuliert  ist.

Ansätze für alle Hilfeempfänger (jung + alt) lieferte der  Deutsche Ethikrat 2018-

Profess. Sorgebeziehungen im  Spannungsfeld von Wohl u. Selbstbestimmung: 

Zwangsmaßnahme nur zulässig, wenn sie auf die Entwicklung, Förderung oder 

Wiederherstellung selbstbestimmter  Lebensführung abzielt. 

als verbale/aktive päd.Grenzsetzung u.                               trennen: 

= Abwehr  eines  Angriffs  des jungen Menschen auf Andere, 

z.B. Abwehr/ Reaktion durch           

Einführung       Grundlegende Aussagen    

GefahrenabwehrErziehung

Gefahrenabwehr
Freiheitsentzug



Freiheitsentzug: geschloss.Unterbringg./GU+ freiheitsentziehende Maßnahme

Freiheitsentzug in fachlich-rechtlicher Struktur betrachten, getrennt nach:

Auftrag                              Fördern der Persönlichkeitsentwicklung: 

- in Kinder-/Jug.psychiatrie als Teil der Krankenhaus-

behandlung nach Sozialgesetzbuch V (SGB V)   

- in Jugendhilfe/ Haus Christophorus (Primärauftrag)

Auftrag           Eingriff  in  Recht freier Fortbewegung  bei akuter 

Selbst-/ Fremdgefährdg. d.Kind/J. als  

Geschlossene Unterbringung           freiheitsentziehende  Maßnahme

Andauernder   Einzelne  Maß-

Freiheitsentzug:                                       nahme:  länger

welches pädag. als 30 Minuten   

Konzept ist  ge- od. regelmäßig:

eignet, in diesem                                      Freiheitsentzug 

Rahmen, ein  Kind /                                  unter diesem Level  

Jugl. päd. zu erreichen?                         ohne Richtergenehmigg

Einführung   Freiheitsentzug in fachlich- rechtlichem Rahmen 

Erziehung

Freiheitsentzug

Erziehen im 

Rahmen der 

Geschl. Un-

terbringung

f.entziehende

Maßnahme 

in der  

Erziehung

Gef.abwehr



ist Oberbegriff→ findet in  unterschiedlicher Weise statt,  

stets nur bei akuter Eigen- oder Fremdgefährdung des/r Kindes/ Jugdnl.,

das heißt als                                 :

1.   Freiheitsentziehende Maßnahmen→ z.B. Festhalten,Fixieren am Boden  

Timeout - Raum  ohne  Begleitung

1.1 Unter 30 Minuten und nicht regelmäßig (Prognose)

→ ohne richterliche Genehmigung

1.2 Ab 30 Minuten oder weniger lang aber regelmäßig (Prognose)   

→ mit richterlicher Genehmigung

2.   Geschlossene Unterbringung       → Ausschluss  der  Fortbewegung -

nicht Erschweren/ Fr.beschränkg.

→ mit richterlicher Genehmigung  

Einführung   Freiheitsentzug in fachlich- rechtlichem Rahmen 

Freiheitsentzug

Gefahrenabwehr



Es sind  Handlungsleitsätze als Werkzeugkasten fachlicher Legitimität  zu ent-

wickeln (auch zur Rechtmäßigkeit): mit  generellen  Handlungsoptionen und mit 

Prüfschema zulässige Gewalt zum Handeln in schwierigen Erziehungssituation. 

* Konzept= päd.Angebote,

keine  Aussagen  zur Um-

setzung im  pädag. Alltag    

1.                   - Pädagog. Fachebene: Handlungssicherheit    Erziehung 

*



Handlungssicherheit im herausfordernden Erziehungsalltag durch 

Handlungsleitsätze → Kenntnis  fachl. und rechtl. Erziehungsgrenzen = 

Orientierung durch Leitplanken

1.                          pädagogische Ebene:  Handlungsleitsätze Erziehung 



1.                         pädag. Ebene: Inhalt der HandlungsleitsätzeErziehung 



In  der  Abgrenzung Erziehung - Machtmissbrauch gilt der  Vorrang fachli-

cher Anforderungen gegenüber normativen rechtlichen Regelungen       →              

nur fachl.legitimes (nachvollziehbar begründbares) Handeln kann rechtens sein

a. Eltern dürfen  das Beste für ihr Kind  wollen (Autonomie: Grenze Kindeswohl-

gefährdung + Straftat). In  professioneller Erziehung  sind hingegen fachliche 

Erziehungsgrenzen i.R. fachlicher Legitimität zu beachten, staatl. kontrolliert. 

b. Wo aber liegen die fachlichen Grenzen? Was bedeutet  fachlich legitim in der 

professionellen Erziehung als Voraussetzung der Rechtmäßigkeit?

c. Es ist  Aufgabe v. Fachverbänden und (für die SGB VIII-Einrichtungsaufsicht) 

von  Landesjugendämtern,  fachliche Legitimität in  Handlungsleitsätzen  zur 

Orientierung  der  Pädagog*innen, Träger, Jugendämter, Sorgeberechtigten / 

Eltern zu  beschreiben (mit  ergänzenden  Hinweisen  zur  Rechtmäßigkeit) + 

einen  Fachdiskurs zu starten, an dessen  Ende Handlungsleitsätze  stehen !

1.                     Fachl.legitim - Vorrang gegenüber rechtl.zuläss.Erziehung 



Die Trägerverantwortung wird in der Gefahr von Machtmissbrauch/Gewalt 

wahrgenommen, sofern bzw. soweit:     

- Reflexion schwieriger Situationen auf der Grundlage objektivierender eigener

fachlicher Handlungsleitlinien (trägerspezifische päd. Grundhaltung) fehlt

- Beschwerdestrukturen und Beschwerdekultur nicht vorhanden sind

- kein offenes Diskussionsklima besteht, um schwierige Situationen zu bereden

und der Zurückhaltung von Mitarbeiter*innen zu begegnen

Aufklärung über die  Kindesrechte  ist dabei eine  Option →  Vorsicht:  

eine isolierte Aufklärung durch Kindesrechtkataloge läuft Gefahr, das  Spa-

nungsfeld Erziehung - Kindesrechte zu übersehen, bei  jungen  Menschen 

falsche  Hoffnungen  zu  wecken  bzw.  den Erziehungsprozess  zu stören.

1.                       Wann besteht die Gefahr v. Machtmissbrauch? Erziehung 



2.                                = rechtliche Ebene der                              -

Fr.entzug v. fachl. legitimer Fr.beschränkgg. unterscheiden   

Freiheitsentzug Gefahrenabwehr

Festhalten  im  Gespräch,  

auf das Zimmer schicken, 

Timeout - Raum in Beglei-

tung zur Beruhigung

Festhalten bei Angriff / am 

Boden  fixieren, Timeout -

Raum ohne Begleitung mit 

Beobachtung



2.                                = rechtliche Ebene der                              -

Fr.entzug v. fachl. legitimer Fr.beschränkgg. unterscheiden   

Freiheitsentzug Gefahrenabwehr

Gefahrenabwehr



Rechtl.Voraussetzungen d.Freiheitsentzugs (GU+fr.entziehde Maßnahme):  

• Wichtiges Recht ist aufgrund akuter Eigen-/ Fremdgefährdung des K/Jugdl. 

gefährdet: z.B. Leben oder in erheblicher Weise die Gesundheit 

• Reaktion erforderlich: der Gefährdung kann nicht anders begegnet werden 

• die Reaktion ist geeignet: geeignet ist  Handeln, wenn  es  in der Lage ist, 

der  Gefährdung zu begegnen, insbesondere wenn die Situation mit dem be-

troffenen Kind / Jug. päd. aufgearbeitet  wird. Diese  Aufarbeitung  wird i.d.R.  

nachträglich erfolgen, so schnell wie  möglich. Die Eignung fehlt  auch, wenn 

z.B. ein  um  sich  schlagendes  Kind  auf dem Boden  festgehalten wird, das 

insoweit durch  sexuellen Missbrauch traumatisiert ist. 

• die Reaktion ist verhältnismäßig, wenn keine  andere für Kind/ J.  weniger 

gravierende Maßnahme in Betracht kommt. Wenn in einer  schwierigen Situ-

ation Ausweichtechnik- und  Abwehrtechnik möglich  ist, ist  Festhalten  als 

freiheitsentziehende Maßnahme  unverhältnismäßig, mithin rechtswidrig.

2.                                = Rechtliche Ebene der                              -

Rechtliche Voraussetzungen des Freiheitsentzugs

Freiheitsentzug Gefahrenabwehr



2.                                = Rechtliche Ebene der                              -

Verfahrenshinweise: Freiheitsentzug im R. von 1631b BGB  

Freiheitsentzug Gefahrenabwehr

Richterliche Genehmigung freiheitsentziehender Maßnahmen 

- Normalverfahren -

1. Eine  richterliche  Genehmigung  ist auch erforderlich  bei  bestehender  G.U.

2. Es wird  möglichst frühzeitig anhand einer  Risikoanalyse das  Gefahrenpo-

tential abgewogen u. ein  Verfahrensplan erstellt, der auch Sorgeberechtigte  

und richterliche Genehmigungen berücksichtigt. Die Risikoanalyse beinhaltet d. 

Prognose, ob mit  hinreichender Wahrscheinlichkeit  damit zu rechnen  ist, dass 

der junge Mensch in  seinem/r Alter/ Entwicklungsstufe sowie unter Berücksich-

sichtigung seiner Vorgeschichte voraussichtlich eine Situation akuter Gefahren-

lage für  sich  oder Andere herbeiführen wird. Im  Verfahrensplan  vorformulierte 

Handlungsoptionen freiheitsentziehender Maßnahmen stärken die Sicherheit in 

späteren stressbeladenen, akuten Situationen des Erziehungsalltags. 

3. Die für freiheitsentziehende Maßnahmen  nach § 1631 b II BGB erforderliche 

richterliche Genehmigung beantragen Sorgeberechtigte, die zuvor hierüber in 

Kenntnis gesetzt wurden. Der Richter legt den  Zeitraum der freiheitsentziehen-

den Maßnahme und den Zeitpunkt seiner richterlichen Überprüfung fest.



Richterliche Genehmigung freiheitsentziehender Maßnahmen 

- Eilverfahren -

1. Tritt trotz negativer Risikoanalyse oder  ohne eine bereits  durchgeführte eine 

akute Gefahrenlage ein, besteht Eilbedürftigkeit, ist d.Eilverfahren zu beachten 

2. Wenn  Sorgeberechtigte und Richter für eine  Genehmigung nicht  erreichbar 

sind, verantwortet  die  pädagogisch  handelnde  Fachkraft  gemeinsam  mit der  

pädagogischen Leitung freiheitsentziehende Maßnahmen als  Gefahrenabwehr 

unter dem Aspekt des rechtfertigenden Notstands vorab selbst.

3. Sorgeberechtigte werden unverzüglich informiert, damit der Richter nachträg-

lich entscheiden kann. Ein  solcher Vorfall  unterliegt nicht nur der  behördlichen 

Meldepflicht, er ist auch  Anlass für die (erneute) Risikoanalyse, in der die  Wie-

derholungsgefahr zu  prüfen ist, um für  zukünftige Situationen  ein richterliches 

Genehmigungsverfahren rechtzeitig einzuleiten (Normalverfahren).

4. Im Normalverfahren u. im Eilverfahren sind Dokumentation u., soweit  erfor-

forderlich, behördliche Meldungen selbstverständlich. 

2.                                = Rechtliche Ebene der                                               

Verfahrenshinweise: Freiheitsentzug im R. von 1631b BGB  

Freiheitsentzug Gefahrenabwehr



• Juristendominanz/ Verrechtlichung der Pädagogik:  da fachl.  Erziehungs-

grenzen bisher nicht beschrieben sind,stehen die rechtlichen Grenzen im Vor-

dergrund: unklare Begriffe wie Kindeswohl u. Gewalt /Gewaltverbot seit 2000.       

• Das Tabuthema der  Handlungssicherheit – eine Mauer des Schweigens:  

→ Pädagog*innen in der Besorgnis arbeitsrechtlicher  Träger- Konsequenzen 

→ Leitungen/ Träger öffnen sich nicht: Abhängigkeit  von d. Aufsichtsbehörde

→ Verbände  sind  untätig, z.B. weil unzuständig (IGFH) oder  nicht informiert  

3. Handeln im Doppelauftrag                      + Erziehung Gefahrenabwehr

Gesellschaftliche Rahmenbedingungen



→Persönlichkeitsentwicklg. fördern durch fachlich legitime pädagogische 

Grenzsetzung, verbal + aktiv                                                 =  

→Reaktion auf akute Eigen- od. Fremdgefährdung des/r Kindes/ Jug., u. a. 

durch geschlossene Unterbringung od. freiheitsentziehende Maßnahme 

(z.B. Kind / Jug. festhalten, um andere o. sich zu schützen: als Notwehr)

=                         

Erziehung

„Gefahren

-abwehr“

3. Handeln im Doppelauftrag                      + Erziehung Gefahrenabwehr



Verbale Grenzsetzung: Androhen von  Konsequenzen, falls das  pädagog. 

Gespräch  einseitig beendet wird = fachlich legitim

aktive Grenzsetzung:    Festhalten am Arm, damit  zugehört wird = fachlich 

legitime Freiheitsbeschränkung  ohne  gerichtliche 

Genehmigung

aktive Grenzsetzung: sich in die Tür stellen = fachlich legitime Freiheits-

beschränkung ohne gerichtliche Genehmigung

Kind/ Jugl. wehrt sich, greift an:  zu Boden bringen und dort festhalten

→ päd.Prozess beendet / Gef.abwehr

→ nicht beherrschbare Eskalation     

3. Handeln im Doppelauftrag                       + Erziehung Gefahrenabwehr

Machtspirale



3. Handeln im Doppelauftrag                       + Erziehung Gefahrenabwehr



In der Pädagogik kann nur fachlich legitimes Handeln rechtens sein. 

Fachlich legitim / begründbar ist Handeln, das aus der Sicht 

einer gedachten neutralen Fachkraft geeignet ist, ein päd. Ziel zu verfolgen. 

3. Handeln im Doppelauftrag                       + Erziehung Gefahrenabwehr

Integrativer fachlich - rechtlicher Grundsatz 



→ durch Perspektivwechsel in  Selbst- bzw.  Teamreflexion in Stufen:

1. PERSÖNLICHE HALTUNG: welches Handeln 

entspricht meiner pädagogischen Haltung?

2. FACHLICHE LEGITIMITÄT:  ist mein Handeln  

aus d. Sicht einer gedachten neutralen Fach-

kraft  (Perspektivwechsel)  geeignet, ein  päd.      

Ziel der Eigenverantwortlichkeit und/ oder der 

Gemeinschaftsfähigkeit zu verfolgen?

3. Auch  bedenken:  RECHTL.  ZULÄSSIGKEIT 

a. Stimmen Sorgeberechtigte zu,weil für sie vor-

hersehbar gehandelt wird oder weil eine aus-

drückliche Zustimmung vorliegt?

b. Bei fachlicher Illegitimität: wird auf eine akute  

Eigen- o. Fremdgefährdung des jungen Men-

schen reagiert =                                 , sodass

dennoch rechtmäßig gehandelt wird?

3. Handeln im Doppelauftrag                       + Erziehung Gefahrenabwehr

Wie wird die fachliche Legitimität des Handelns im Alltag reflektiert?   

Gefahrenabwehr



→ durch Perspektivwechsel unter besonderen Anforderungen 

Auch  für die  Arbeit  im  Team sind  die 

Reflexionsstufen  relevant, um  im Dis-

kurs eine  gemeinsame Präsenz erzeu-

gen zu können  →  im Einigungszwang 

Hinweis zur 2. Stufe: 

vereinbart  wird  ein  geeigneter Weg in 

der  Bandbreite verantwortbarer  Erzie-

hung, auch  unter  einem  persönlichen

Vorbehalt,  in  Alleinverantwortung  an-

ders zu entscheiden.  

3. Handeln im Doppelauftrag                       + Erziehung Gefahrenabwehr

Wie wird die  fachliche Legitimität  im Team reflektiert?  



3. Handeln im Doppelauftrag                       + Erziehung Gefahrenabwehr



3. Handeln im Doppelauftrag                       + Erziehung Gefahrenabwehr

Zwei weitere Fallbeispiele

1. Die Pädagogin spricht mit K. über seine Körperhygiene oder einen anderen

pädagogischen Anlass. K. will das Zimmer verlassen. Sie fordert K. auf, zu

bleiben, weil aus ihrer Sicht das Gespräch über ein für K. unangenehmes

Thema noch nicht beendet ist.

2. Die Pädagogin erreicht K. nicht mit ihren Worten. Die verbale Grenzsetzung

(Aufforderung) bleibt erfolglos. K. hört offensichtlich nicht zu oder äußert seine

Gesprächsablehnung. Dennoch will die Pädagogin das Gespräch fortsetzen

und verlangt von K., der das Zimmer verlassen will, dass er bleiben muss.



4. Die Handlungsleitsätze: Impuls für fachliche Handlungsleit-

linien und einen Fachdiskurs fachlicher Legitimität
§ 8b II SGB VIII lautet: Träger von Einrichtungen, in denen sich Kinder od. Jugl.  

ganztägig oder für einen Teil des Tages aufhalten oder in denen sie Unterkunft 

erhalten.. haben gegenüber dem überörtlichen Träger der Jugendhilfe (Landes-

jugendamt) Anspruch auf Beratung  bei der Entwicklung und  Anwendung fachl. 

Handlungsleitlinien zur  Sicherung des Kindeswohls u.  zum Schutz vor Gewalt.

Permanenter Zyklus

der Qualitätssicherung -

auch für KJP zu empfehlen


